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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Mag. Geyer und Genossen vom 14. Oktober 1988, 

Nr. 2792/J-NR/1988,· "Lärmbelästigung durch 

Modellflugzeuge" 

Die gegenständliche Anfrage bezieht sich auf Modellflug­

zeuge, die schwerer als 5 kg sind und eine Stundenge­

SChwindigkeit von 30 km/h Ubersteigen. 

Die meisten Modellflugzeuge fallen jedoch nicht unter diese 

Kriterien. Die Regelung des Betriebes mit kleineren Modell­

flugzeugen, fUr den gemäß dem Luftfahrtgesetz keine Be­

willigung erforderlich ist, fällt nach der Rechtsprechung 

des Verfassungsgerichtshofes in die Zuständigkeit der 

Gemeinden (Erkenntnisse 8283/1978 und 9792/1983). Das Ver­

hältnis von MOdellflUgen, die einer Bewilligungspflicht gemäß 

dem Luftfahrtgesetz unterliegen, zum sonstigen Modellflug­

betrieb kann auch daraus ersehen werden, daß beispielsweise 

im Land Salz burg bisher nur einem Verein eine Bewilligung 

gemäß § 129 Luftfahrtgesetz erteilt wurde; in diesem Bundes­

land bestehen jedoch noch weitere 15 Modellflugplätze. 

Da sich der GrOßteil der gestellten Fragen auf eine Zu­

ständigkeit der Länder in mittelbarer Bundesverwaltung 

bezieht, habe ich alle Landeshauptmänner um Stellungnahme 

ersucht und deren Stellungnahmen zum Ausgangspunkt der 

Beantwortung der Fragen genommen. 

Vom Bundesamt fOr Zivilluftfahrt wurden seit 1977 insgesamt 

42 Ausnahmebewilligungen gemäß § 3 Abs. 4 der Luftverkehrs~ 

regeln, BGBl.Nr. 56/1967 i.d.g.F. erteilt. 
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Ihre einzelnen Fragen darf ich wie fOlgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

"Wievielen und welchen (natürlichen und juristischen) 

Pe~sonen wurden seit Bestehen des Luftfahrtgesetzes der 

MI. Jllflug bewilligt?" 

Es wurden von den zuständigen Landeshauptmännern insgesamt 

133 Bewilligungen gemäß § 129 Luftfahrtgesetz erteilt. Ob 

diese Zahl vollständig ist, kann aus den oben erwähnten 

GrUnden nicht be~rteilt werden. 

Zu Frage 2: 

"Wo liegen diese Modellfluganlagen?" 

Alle Bewilligungen wurden für einen bestimmten Ort bzw. für 

ein bestimmtes Gelände (Modellflugplatz) erteilt. 

Zu Frage·3: 

a) "Von welchen Landeshauptleuten wurden diese Bewilligungen 

erteilt, wurden sie befristet oder bedingt erteilt und welche 

Auflagen wurden jeweils ausgesprochen'?" 

b) "Wurden insbesondere zeitliche Beschränkungen des Flug­

betriebes zur Hintanhaltung unzumutbarer Lärmbelästigungen 

festgelegt'?" 

c) "Unterscheiden sich die Bescheide der Landeshauptleute im 

Bewilligungsumfang, welche Charakteristika lassen sich 

ablesen'?" 

In allen Bundesländern wurden Bewilligungen durch 

individuellen Verwaltungsakt erteilt. Sämtliche dieser Be­

willigungen wurden befristet und unter Vorschreibung von 

AUflagen bzw. gegen Widerruf (Steiermark) erteilt. 
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In einem Teil der Bewilligungen wurden zeitliche Be­

schränkungen vorgeschrieben. In einigen Bewilligungen wird 

auf ortspolizeiliche Verordnungen verwiesen (Tirol) bzw. 

wurden keine zeitlichen Beschränkungen vorgesehen 

(Vorarlberg) oder es wurden in Einzelfällen den Gemeinden 

ortspolizeiliehe Verordnungen vorgeschlagen (Steiermark). 

Die Bescheide unterscheiden sich insbesondere schon unter 

dem Aspekt, daß Veranstaltungen andere Bewl11igungen er­

fordern als ein normaler Modellflugbetrieb. 

Zu Frage 4: 

"Liegen Bewilligungen fUr ModellflUge innerhalb von Sicher­

heitszonen vor?" 

ModellflUge innerhalb von Sicherheitszonen wurden nicht 

bewilligt. 

Zu Frage 5: 

"Welche Schritte wird das Bundesministerium zur Durchsetzung 

einheitlicher Maßstäbe zur Beurteilung der Bewilligungsan­

suchen nach § 129 Abs. 2 lit. b im Sinne des im 'Jahre 1986 

eingenommenen Standpunktes unternehmen?" 

Bei dem in dieser Frage zitierten Schreiben vom 2. Mai 1986 

handelt es sich um eine individuelle Rechtsauskunft an eine 

Privatperson. Die betreffenden Verfahren fallen, wie bereits 

eingangs erwähnt, in die Zuständigkeit des Landeshauptmannes 

im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung. 

Es obliegt somit dem jeweiligen Landeshauptmann, die be­

treffenden Rechtsvorschriften entsprechend auszulegen und 

dabei auch Hffentliche Interessen. wie insbesondere solche 

der Lärrnbelästigung, der Gefährdung des Lebens und der 

Gesundheit von Menschen und andere mehr, zuberUcksichtigen. 

Wien. am 988 
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